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SATZUNG  
der S USS MicroTec SE  

 

(Zuletzt geändert durch Beschluss der Hauptversammlung am 3. Juni 202 6) 

 

 

§ 1  

Firma, Sitz  

(1) Die Gesellschaft führt die Firma „S USS MicroTec SE".  

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Garching.  

 

§ 2  

Gegenstand des Unternehmens  

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 

Prozesslösungen und Maschinen, Maschinenbauteilen und Geräten aller Art, 

insbesondere von Labor - und Produktionssystemen für die Mikroelektronik und die 

Mikrosystemtechnik, sowie da s Erbringen von Serviceleistungen.  

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung 

und Verwirklichung des Gegenstandes gemäß Abs. (1) notwendig und nützlich erscheinen. 

Sie kann hierzu insbesondere Niederlassungen im In - und Ausland errichten sowie 

Unte rnehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen 

beteiligen, Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungs -unternehmen einschließlich 

Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen 

veräußern, Untern ehmensverträge abschließen oder sich auf die Verwaltung von 

Beteiligungen beschränken.  

 

§ 3  

Bekanntmachungen und Informationen  

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, sofern nicht 

gesetzlich die Bekanntmachung in einem anderen Publikationsorgan vorgeschrieben ist.  

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft und sonstige Inhaber von Wertpapieren, 

die von der Gesellschaft ausgegeben wurden und zum Handel an einem organisierten 
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Markt im Sinne von § 2 Abs. 5 WpHG zugelassen sind, können auch mittels elektronischer 

Medien, insbesondere per E -Mail, übermittelt werden.  

 

§ 4  

Grundkapital  

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 19.115.538,00 (in Worten: Euro neunzehn 

Millionen einhundertfünfzehntausendfünfhundertachtunddreißig).  

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 19.115.538 Aktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien).  

(3) Das Grundkapital wurde in Höhe von EUR 19.115.538,00 (in Worten: Euro neunzehn 

Millionen einhundertfünfzehntausendfünfhundertachtunddreißig) durch Umwandlung der 

im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 121347 eingetragenen SÜSS 

MicroTec AG mi t dem Sitz in Garching in eine Europäische Gesellschaft (Societas 

Europaea, SE) erbracht.  

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Mai 2028 das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 

2.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden 

Stückaktien gege n Bar - oder Sacheinlagen zu erhöhen.  

Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch 

von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,  

a) um Spitzenbeträge auszugleichen;  

b) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der Aktien 

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender 

Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 

Gesellschaft erfolgt;  

c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10  % des Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§  186 Abs.  3 Satz  4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser 

Ermächtigung unter Bezugsrecht sausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der 

Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen.  

Auf die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gegen Bar - und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien darf rechnerisch ein 
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Anteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10  % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung entfallen. Auf diese Grenze werden 

Aktien angerechnet, die (i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bez ugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 

Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert werden und die (ii) zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs - oder Optionsrechten bzw. Wandlungs - oder 

Optionspflichten ausgegeb en werden bzw. ausgegeben werden können oder müssen, 

sofern die Schuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wer den.  

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 

nach jeder Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausn utzung 

des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.  

(5) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.911.553,00 durch Ausgabe von bis zu 1.911.553 neuen, 

auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). Das 

Bedingte Kapital 2026 dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber beziehungsweise 

Gläubiger von Wandel - und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination 

sämtlicher dieser Instrumente, die gemäß der von der Hauptversammlung vom 3. Juni 

2026 unter Tagesordnungspunkt 9 lit. a) beschlossenen Ermächtigung bis zum 2. Juni 2031 

von de r Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft 

begeben werden und ein Wandlungs - beziehungsweise Optionsrecht auf neue auf den 

Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren beziehungsweise eine 

Wandlungs - oder Optionspf licht oder ein Andienungsrecht bestimmen. Die Ausgabe der 

neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2026 darf nur zu einem Wandlungs - 

beziehungsweise Optionspreis erfolgen, welcher den Vorgaben der von der 

Hauptversammlung vom 3. Juni 2026 unter Tagesordnungs punkt 9 lit. a) beschlossenen 

Ermächtigung entspricht. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 

von Wandlungs - bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht beziehungsweise der 

Wandlungs -/Optionspflicht genügt wird oder Andienungen von Aktie n erfolgen und nicht 

andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen von 

Beginn des Geschäfts -jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs - 

beziehungsweise Optionsrechten oder durch Erfüllung entsprechender Pflichten 

entstehen (Entstehungs -Geschäftsjahr), am Gewinn teil; abweichend hiervon nehmen die 

neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungs -Geschäftsjahr vorhergehenden 

Geschäftsjahres an am Gewinn teil, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinn s des dem Entstehungs -Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres 

noch keinen Beschluss gefasst hat. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichts rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten 

Kapitalerhöhungen festzusetzen.  
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§ 5  

Aktien  

(1) Die Stückaktien lauten auf den Namen (Namensaktien).  

(2) Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen 

Daten zu übermitteln.  

(3) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung darüber, 

ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, so lauten sie auf 

den Namen.  

(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.  

 

§ 6  

Form der Aktienurkunden, Ausschluss der Verbriefung  

(1) Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils - und 

Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das 

gleiche gilt für andere von der Gesellschaft ausgegebene Wertpapiere.  

(2) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils sowie etwaiger 

Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und eine Verbriefung 

nicht nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien 

zugelasse n sind. Die Verbriefung ist für solche Aktien insgesamt ausgeschlossen, die als 

elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden .  
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§ 7  

Organe der Gesellschaft  

Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht dem dualistischen System. Die Organe der 

Gesellschaft sind:  

a) Der Vorstand (Leitungsorgan)  

b) Der Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan)  

c) Die Hauptversammlung  

 

§ 8  

Zusammensetzung des Vorstands  

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl 

der Mitglieder des Vorstands. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt 

werden.  

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für einen Zeitraum von höchstens 

sechs Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig.  

(3) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden bzw. Sprecher des 

Vorstands und  eines zum stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands 

ernennen.  

 

§ 9  

Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands  

(1) Der Vorstand beschließt in der Regel in (Präsenz -)Sitzungen. Auf Antrag eines 

Vorstandsmitglieds können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder 

mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) 

abgehalten und ei nzelne Vorstandsmitglieder telefonisch oder mittels sonstiger 

elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet 

werden, wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem Verfahren unverzüglich 

widerspricht; in diesen Fällen kann die B eschlussfassung im Wege der 

Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel 

(insbesondere Videoübertragung) erfolgen. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom 

Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.  

(2) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich, mündlich, 

fernmündlich, per Telefax, per E -Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 

Kommunikationsmittel oder in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn 

ein Mitglied des Vorst ands dies beantragt und kein anderes Vorstandsmitglied diesem 

Verfahren unverzüglich widerspricht; ein Recht zum Widerspruch gegen die vom 

Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. Sofern ein 
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Mitglied des Vorstands nicht an einer solchen Beschlussfassung teilgenommen hat, soll 

es unverzüglich über die gefassten Beschlüsse informiert werden.  

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnimmt; in jedem Fall müssen aber mindestens zwei Mitglieder an 

der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Vorstandsmitglied nimmt auch dann an der 

Beschluss fassung teil, wenn es sich bei der Abstimmung der Stimme enthält.  

(4) Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas 

anderes bestimmen, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gibt, sofern ein solcher ernannt ist, die Stimme des Vorsitzenden des 

Vorstands den Aussc hlag. Falls kein Vorsitzender des Vorstands ernannt ist oder der 

Vorsitzende sich nicht an der Abstimmung beteiligt, gilt bei Stimmengleichheit ein 

Antrag als abgelehnt.  

(5) Der Aufsichtsrat hat das Recht, eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen. 

Falls der Aufsichtsrat keine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt, gibt sich der 

Vorstand selbst durch einstimmigen Beschluss aller Vorstandsmitglieder eine 

Geschäftso rdnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.  

 

§ 10  

Vertretung der Gesellschaft  

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich 

oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.  

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder sämtlichen Mitgliedern des Vorstands 

Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche Mitglieder des 

Vorstands von dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative BGB) befreien, wobei 

§ 112 AktG unberührt bleibt. 

 

§ 11 

 Geschäftsführung  

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und führt deren Geschäfte nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand. Er ist gegenüber der 

Gesellschaft verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung oder der 

Aufsich tsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder 

die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 119 Abs. 2 AktG ergeben.  

(2) Folgende Geschäfte darf der Vorstand nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen:  

- Geschäfte und Maßnahmen, die die Unternehmensstruktur oder die Grundsätze der 

Unternehmensstrategie betreffen oder die zu einer wesentlichen Änderung der 
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Unternehmensentwicklung führen, insbesondere die Aufnahme neuer Geschäftszweige 

und die Einstellung oder wesentliche Einschränkung bisheriger Geschäftszweige  

- die Gründung, die Auflösung, der Erwerb oder die Veräußerung von Unternehmen 

sowie der Erwerb oder die Veränderung von Unternehmensbeteiligungen;  

- der Abschluss oder die Beendigung von Unternehmensverträgen i.  S.  d. §§ 291, 292 

AktG.  

(3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Beschluss 

festlegen, dass weitere Maßnahmen der Geschäftsführung der Zustimmung des 

Aufsichtsrats bedürfen. Dieser Zustimmungsvorbehalt soll insbesondere Geschäfte der 

Gesellschaft o der von abhängigen Unternehmen, die die Ertragsaussichten der 

Gesellschaft oder ihre Risikoexposition grundlegend verändern, erfassen. Gibt der 

Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 9 Abs. (2), darf der Aufsichtsrat 

dieser nur zustimmen, wenn sie einen Satz 1 entsprechenden Katalog 

zustimmungspflichtiger Geschäfte enthält. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat 

beschließen, dass weitere Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen.  

 

§ 12  

Zusammensetzung des Aufsichtsrats  

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung bestellt 

werden.  

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, es sei denn im 

Bestellungsbeschluss wird eine  kürzere Amtszeit festgelegt, längstens jedoch für sechs 

Jahre. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Wiederbestellungen sind zulässig. Wenn ein Aufsichtsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit 

ausscheidet, erfolgt vorbehaltl ich Abs. (3) die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der 

Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die Hauptversammlung 

keine längere Amtszeit, die jedoch nicht über die Amtszeit gemäß Satz 1 hinausgehen 

darf, beschließt.  

(3) Bei der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt 

werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor 

Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das Amt des in den Aufsichtsrat nachgerückten 

Ers atzmitglieds erlischt, wenn ein Nachfolger für das ausgeschiedene 

Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des 

ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.  

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne wichtigen 

Grund unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch eine an den Vorstand und in 
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Kopie an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats – oder, im Falle einer Amtsniederlegung 

durch den Vorsitzenden, in Kopie an seinen Stellvertreter – zu richtende Erklärung in 

Textform (§ 126b BGB) jederzeit niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im 

Falle der Niederlegung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, sein Stellvertreter 

kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. Aus wichtigem Grund 

kann die Niederlegung mit sofortiger Wirkung erfolgen.  

 

§ 13  

Vorsitz im Aufsichtsrat  

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden.  

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit bei der Wahl 

nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. 

Die Wahl erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der von der 

Hauptversa mmlung zu wählende Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind, in einer 

(konstituierenden) Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf. Die Wahlen 

leitet das an Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des Aufsichtsrats. Sie erfolgen mit 

einfacher Stimmenmehrheit. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache 

Stimmenmehrheit nicht erreicht, findet eine weitere Wahl unter den Personen statt, auf 

die die beiden höchsten Stimmenzahlen entfallen sind. Bei dieser weiteren Wahl 

entscheidet d ie höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das von dem an 

Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied zu ziehende Los.  

(3) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt die 

Fortdauer des Amtes des stellvertretenden Vorsitzenden nicht. Das gleiche gilt 

umgekehrt. Scheidet der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vor Ablauf der 

Amts zeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die 

restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 

§ 14  

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats  

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und dieser Satzung eine 

Geschäftsordnung geben.  
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§ 15  

Einberufung des Aufsichtsrats  

(1) Sitzungen des Aufsichtsrats sollen einmal im Kalendervierteljahr und müssen zweimal 

im Kalenderhalbjahr stattfinden.  

(2) Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden oder im 

Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann schriftlich 

oder in Textform bzw. mündlich erfolgen. Sie kann auch per Telefax oder per E -Mail bzw. 

anderen Mitteln der elektronischen Kommunikation übermittelt werden. Die Einberufung 

hat mit einer Frist von vierzehn Tagen zu erfolgen. Bei der Berechnung der Frist werden 

der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerec hnet. In 

dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. Der Vorsitzende kann eine 

einberufene Sitzung aufheben oder verlegen.  

(3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. 

Beschlussanträge sind so rechtzeitig und in einer Form zu übersenden, dass eine 

schriftliche Stimmabgabe möglich ist.  

 

§ 16  

Beschlussfassung des Aufsichtsrats  

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst, Sitzungen 

können auch in Form einer Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden und einzelne 

Aufsichtsratsmitglieder können an Sitzungen per Telefon - oder Videoübertragung 

teilnehmen . Der  Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte 

verhandelt werden, sowie die Art der Abstimmung. Zu den Gegenständen der 

Tagesordnung, die nicht mit der Einberufung mitgeteilt worden sind, können Beschlüsse 

nur dann gefasst werden, w enn kein Mitglied widerspricht oder besondere Eilbedürftigkeit 

gegeben ist. Abwesenden Mitgliedern ist Fall der Ergänzung oder Änderung der 

Tagesordnung Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung innerhalb einer vom 

Vorsitzenden bestimmten, angemessenen Fr ist nachträglich zu widersprechen; der 

Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist 

widersprochen hat.  

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen.  

Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der 

Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch andere 

Aufsichtsratsmitglied er schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen.  
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(3) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, fernschriftliche, fernkopierte, telegraphische 

oder textförmliche Beschlussfassungen (z.B. per E -Mail oder Telefax) oder 

Beschlussfassungen im Wege elektronischer Kommunikation oder in anderen 

vergleichbaren Forme n zulässig, wenn dies vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt wird. 

Außerhalb von Sitzungen gefasste Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich 

festgestellt und eine Kopie der entsprechenden Beschlussniederschrift allen Mitgliedern 

zugeleitet oder zugä nglich gemacht (z.B. über ein Board Tool oder einen internen Server).  

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist. 

Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitze nden den Ausschlag. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

an  der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Ausschlag.  

 

§ 17 

Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des  Aufsichtsrats  

(1) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende 

zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, 

die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlunge n und die 

Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Die Sitzungsniederschrift, die vom 

Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter zu 

unterzeichnen ist, ist in Abschrift allen Mitgliedern zuzuleiten.  

(2) Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die außerhalb von Sitzungen gefasst werden, gilt Abs. 

(1) entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Niederschrift auch die Art des 

Zustandekommens der gefassten Beschlüsse anzugeben ist.  

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats 

und seiner Ausschüsse erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegen -zunehmen, 

sofern die Durchführung dem Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der Verhinderung des 

Vorsitz enden hat sein Stellvertreter diese Befugnisse.  

 

§ 18  

Aufgaben des Aufsichtsrats  

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Satzung 

oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nicht 

an Aufträge und Weisungen gebunden.  
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(2) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine Geschäftsordnung geben, in der u.a. für 

bestimmte Arten von Geschäften der Gesellschaft oder abhängigen Unternehmen, 

insbesondere solche, die die Ertragsaussichten der Gesellschaft oder ihre 

Risikoexposition grundleg end verändern, festlegt, dass sie seiner Zustimmung bedürfen. 

Gibt der Vorstand sich selbst eine Geschäftsordnung, darf der Aufsichtsrat dieser nur 

zustimmen, wenn sie einen Satz 1 entsprechenden Katalog zustimmungspflichtiger 

Geschäfte enthält. Darüber hi naus kann der Aufsichtsrat beschließen, dass weitere 

Geschäfte seiner Zustimmung bedürfen.  

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die 

Fassung betreffen.  

 

§ 19  

Vertraulichkeit  

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 

bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichtsrats 

Informationen an Dritte weiterzugeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, 

dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es 

verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur 

Stellung nahme zu geben.  

(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen 

vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden 

zurückzugeben.  

 

§ 20  

Vergütung der Aufsichtsrats mitglieder  

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jährlich eine feste Vergütung von EUR 

45.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 2,4 -fache und der Stellvertreter 

das 1,5 -fache der nach Satz 1 gewährten Vergütung. Außerdem erhält jedes Mitglied des 

Prüfungsausschusses eine jährliche feste Vergütung von EUR 15.000,00 und der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses das 2,67 -fache dieser Ausschussvergütung, 

jedes Mitglied des Personalausschusses bzw. Personal - und Nominierungsausschusses 

eine jährliche feste  Vergütung von EUR 10.000,00 und jedes Mitglied weiterer durch den 

Aufsichtsrat gebildeter Ausschüsse eine jährliche feste Vergütung von EUR 10.000,00 je 

Ausschuss, wobei die Vorsitzenden dieser Ausschüsse jeweils das 2,0 -fache der 

vorgenannten Beträge erh alten. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied zur gleichen Zeit zwei 

Ausschüssen angehört, wird lediglich die höchstdotierte Ausschussmitgliedschaft 
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zusätzlich zur festen jährlichen Vergütung nach Satz 1 vergütet. Wenn ein 

Aufsichtsratsmitglied zur gleichen Zeit mehr als zwei Ausschüssen angehört, wird 

lediglich die Mitgliedschaft in den zwei höchstdotierten Ausschüssen zusätzlich zur 

festen jährlichen  Vergütung nach Satz 1 vergütet.  

(2) Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 

1.000,00 für die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats sowie Sitzungen eines 

Ausschusses, dessen Mitglied er ist, als Präsenzsitzung, Telefon - oder Videokonferenz 

oder entsprechende Zuschaltung. Mehrere Sitzungen (unabhängig davon, ob es sich um 

Sitzungen des Aufsichtsrats oder um Sitzungen der Ausschüsse handelt), die am selben 

Tag stattfinden, werden nicht mehrfach vergütet.  

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine von der Gesellschaft zugunsten der 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen ab -

geschlossenen Vermögensschadenshaftpflichtversicherung einbezogen.  

(4) Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 ist jeweils quartalsweise zum Quartalsende zahl -bar. 

Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden angefangenen 

Monat ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige Vergütung. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats 

werden die ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen ersetzt. 

Darüber hinaus erhalten Mitglieder des Aufsichtsrats einen eventuell auf den 

Auslagenersatz bzw. die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuerbetrag 

erstattet, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in 

Rechnung zu stellen und dieses Recht auszuüben.  

(5) Die Aufsichtsratsvergütung bestimmt sich erstmals für das am 1. Januar 2025 

beginnende Geschäftsjahr nach den Regelungen dieses § 20.  

 

§ 21  

Ort der Hauptversammlung  

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet statt am Sitz der Gesellschaft, in München oder 

an einem anderen deutschen Börsenplatz.  

 

§ 22  

Einberufung der Hauptversammlung  

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen.  

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlichen Mindestfrist gemäß § 123 

Abs.  1, Abs. 2 Satz 5 und Abs.  3 Satz  1 2. Halbsatz AktG einzuberufen, sofern sich aus dem 

Gesetz nichts anderes ergibt.  
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(3) Die ordentliche Hauptversammlung hat jährlich binnen sechs Monaten nach Abschluss 

des Geschäftsjahres stattzufinden.  

(4) Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 30. Juni 2027 stattfindende Hauptversammlungen 

ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung).  Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die 

hierfür vorgesehenen rechtlichen Voraussetzungen einzuhalten.  

 

§ 23  

Teilnahme an der Hauptversammlung  

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet 

sind. Löschungen und Eintragungen im Aktienregister finden am Tag der 

Hauptversammlung un d in den letzten sechs Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung 

nicht statt.   

(2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB), z.B. per Telefax oder E -

Mail, oder auf elektronischem Weg unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Vorstand ist 

berec htigt, diese Frist in der Einberufung zu verkürzen.  

(3) Die Einzelheiten der Anmeldung sind in der Einberufung bekannt zu machen.  

(4) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Erteilung und Widerruf 

der Vollmacht bedürfen ebenso wie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB), z.B. durch E -Mail oder Tele -fax; in der Einberufung 

kann eine Erleichterung hiervon bestimmt werden. § 135 AktG bleibt unberührt . 

 

§ 24  

Leitung der Hauptversammlung  

(1) Leiter der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine andere von 

diesem bestimmte Person. Ist weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch die von ihm als 

Versammlungsleiter bestimmte Person anwesend oder zur Versammlungs -leitung bereit, 

s o wird der Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt. Erfolgt in Falle des Satz 

2 keine Wahl des Versammlungsleiters durch den Aufsichtsrat, wird dieser durch die 

Hauptversammlung unter Vorsitz des ältesten Aktionärs oder Aktionärsvertreters gewähl t. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände und der Wortbeiträge sowie Art, Form und Reihenfolge der 

Abstimmungen.  
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(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage - und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 

für den gesamten Hauptversamml ungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt 

oder für den einzelnen Frage - oder Redebeitrag festzusetzen.  

 

§ 25  

Elektronische Medien  

(1) Der Vorstand wird ermächtigt, die Bild - und Tonübertragung der Hauptversammlung 

zuzulassen.  

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikati on ausüben können.  

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestimmen, dass Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an 

der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation, 

d. h. per Briefwahl, abgeben dürfen.  

(4) Wenn der Vorstand von einer oder mehreren Ermächtigungen gemäß Abs.  (1), (2) oder (3) 

Gebrauch macht, sind die aufgrund der Ermächtigung getroffenen Regelungen in der 

Einberufung anzugeben.  

(5) Unbeschadet vorstehender Absätze ist der Versammlungsleiter stets berechtigt, die Bild - 

und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.  

(6) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der 

Bild - und Ton übertragung in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher 

Einschränkungen, aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im Ausland 

oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die physische Präsenz am Ort der 

Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn die 

Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.  

 

§ 26  

Stimmrecht in der Hauptversammlung  

In der Hauptversammlung gewährt je Stückaktie eine Stimme.  
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§ 27  

Beschlussfassung der Hauptversammlung  

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst (Stimmenmehrheit), soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften oder die Satzung etwas anderes bestimmen. In den Fällen, in denen das 

Gesetz außerdem zur B eschlussfassung eine Mehrheit des vertretenen Grundkapitals 

vorschreibt, genügt – soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Satzung 

etwas anderes bestimmen – die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals 

(Kapitalmehrheit). Für Satzungs änderungen bedarf es, soweit nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften oder die Satzung etwas anderes vorschreiben, einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte des 

Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Me hrheit der abgegebenen Stimmen.  

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang keine Mehrheit im Sinne von Abs. (1) erzielt, so 

findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen statt, 

denen im ersten Wahlgang die beiden größten Stimmzahlen zugefallen sind. Ergibt sich  

im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit zwischen beiden Bewerbern, so entscheidet 

das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.  

 

§ 28  

Geschäftsjahr  

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 29  

Rechnungslegung und Gewinnverwendung  

Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss, den 

Konzernabschluss und die Lageberichte für das vergangene Geschäftsjahr in der gesetzlich 

vorgeschriebenen Form aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Außerdem hat er 

diese Unterlagen zusammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für die 

Verwendung des Bilanzgewinns machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen.  
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§ 30  

Übernahme von Festsetzungen aus der Satzung des 

formwechselnden Rechtsträgers  

(1) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der Karl Süss Verwaltungs 

GmbH mit Sitz in Garching entstanden. Die Karl Süss Verwaltungs GmbH hat die mit ihrer 

Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Betrag von DM 3.000,00 getragen.  

(2) Der Aufwand für den Formwechsel in die Rechtsform der Aktiengesellschaft und für die 

Gründung wird bis zu einer Höhe von DM 150.000,00 von der Gesellschaft getragen.  

 

§ 31  

Umwandlungsaufwand  

Die Kosten der Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der SE (insbesondere Notar - 

und Gerichtsgebühren, Kosten der Veröffentlichung, Steuern, Prüfungs - und Beratungskosten) 

trägt die Gesellschaft bis  zu einem Betrag von EUR 250.000,00.  

 

 

-  Ende der Satzung  – 
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